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d) bei den Universitäten, Hochschulen, wissenschaft
lichen Instituten sowie anderen staatlichen und 
Ihnen gleichgestellten Einrichtungen,

•) auf der Grundlage einer gegenseitigen Verein
barung zwischen den unter Buchstaben а bis d ge
nannten Betrieben und Einrichtungen, in der sich 
diese zur Unterstützung einer aus Arbeitern und 
Angestellten ihrer Belegschaften zu bildenden 
AWG verpflichten.

(3) Angehörige einer Produktionsgenossenschaft des 
Handwerks sowie einer Produktionsgenossenschaft 
der See- und Küstenfischer können Mitglied einer von 
den Arbeitern und Angestellten gebildeten AWG wer
den, wenn sich die Produktionsgenossenschaft der 
Vereinbarung der Betriebe gemäß Abs. 2 anschließt 
und sich damit zur Unterstützung der AWG ver
pflichtet.

(4) Zur besseren Erhaltung und Verwaltung der ge
nossenschaftlichen Wohnungen sowie zur weiteren 
Entwicklung des sozialistischen Gemeinschaftslebens 
können

a) sich in einer Stadt oder Gemeinde bereits be
stehende AWG zu einer AWG zusammenschließen,

b) in Wohngebieten, in denen mehrere AWG Woh
nungen errichtet haben, selbständige AWG gebil
det werden.

(5) Die nach Abs. 4 vorgesehenen Änderungen be
dürfen nach ihrer Beschlußfassung durch die Mitglie
derversammlung der AWG der Bestätigung des ört
lichen Rates nach Anhören des Beirates für die sozia
listischen Wohnungsbaugenossenschaften beim Rat des 
Kreises. Die Bilanzen sind durch den Prüfungsver
band der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften zu 
bestätigen.

§3

Statut

(1) Die AWG arbeiten nach dem Musterstatut für 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften (nachstehend 
Musterstatut genannt).

(2) Das Musterstatut (Anlage) wird für verbindlich 
erklärt. Es gilt auch für die bereits bestehenden 
AWG.

(3) Die Mitgliederversammlung der AWG kann 
durch Beschluß die einheitliche Festsetzung der Ge
nossenschaftsanteile auch für die Mitglieder festlegen, 
die die Mitgliedschaft bereits vor dem 28. März 1957 
erworben haben. Voraussetzung für einen solchen Be
schluß ist, daß die Deckung der Eigenleistungen nach 
dem bestätigten Finanzierungsplan gesichert bleibt.

§4

Zulassung und Registrierung der AWG

(1) Die Zulassung und Registrierung der AWG er
folgt beim Rat der Stadt bzw. beam Rat der Ge
meinde nach Beratung mit dem Beirat für die sozia
listischen Wohnungsbaugenossenschaften beim Rat des 
Kreises.

(2) Jede Zulassung und Registrierung ist dem Prü
fungsverband der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaf
ten vom Rat der Stadt bzw. Rat der Gemeinde be
kanntzugeben.

Unterstützung der AWG

§5

(1) Die Räte der Bezirke sind verpflichtet, die AWG 
durch folgende Maßnahmen zu unterstützen:

a) Ausarbeitung von Perspektivplänen für die Ent
wicklung des genossenschaftlichen Wohnungs
bestandes und der dazugehörigen Gemeinschafts
einrichtungen nach Beratung mit den Räten der 
Kreise, Städte und Gemeinden und den wichtig
sten AWG,

b) Festlegungen des Anteils des genossenschaftlichen 
Wohnungbaues am gesamten Wohnungsbau sowie 
der Standorte unter Berücksichtigung der beson
deren Erfordernisse in den Schwerpunkten der 
Industrie, der Landwirtschaft und in den Stadt
zentren,

c) Durchführung von Erfahrungsaustauschen mit den 
Räten der Kreise und den AWG zur Verallgemei
nerung der besten Erfahrungen bei der Entwick
lung des sozialistischen Gemeinschaftslebens, der 
Erhaltung und Verwaltung der genossenschaft
lichen Wohnungen und der sparsamsten Wirt
schaftsführung.

(2) Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Ge
meinden sind zur Durchführung folgender Aufgaben 
verpflichtet:

a) Festlegung und Erläuterung der Perspektive der 
einzelnen AWG für die jeweils nächsten 3 Jahre 
auf der Grundlage der Beschlüsse des Bezirks- und 
Kreistages,

b) Beratung mit den AWG über ihre Mitwirkung bei 
der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im 
Wohngebiet,

c) rechtzeitige Einbeziehung der AWG in die Vor
bereitung, Planung und Durchführung des Woh
nungsbauprogramms,

d) Nachweis von Objekten zur Durchführung von Ar
beitsleistungen zur Deckung der Eigenleistungen 
in Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaukom
binaten bzw. den Bau- und Baustoffbetrieben,

e) Bereitstellung der erforderlichen Reparaturkapazi
täten für die planmäßige Erhaltung der genossen
schaftlichen Wohnungen und Bereitstellung von 
Materialien zur Versorgung der eigenen Repara
turbrigaden der AWG.

(3) Die Leiter der im § 2 genannten Betriebe, staat
lichen Organe und anderen Einrichtungen unterstüt
zen die AWG im Zusammenwirken mit den Gewerk
schaftsleitungen :

a) bei der Entwicklung neuer sozialistischer Wohn
verhältnisse sowie des sozialistischen Gemein
schaftslebens im Wohngebiet,


